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Seminar zur Antragstellung 
30. November 2017 

St. Pölten 



PROGRAMM VORMITTAG 

 

 

 

10:00 

Andreas Weiß, Verwaltungsbehörde 

  

Begrüßung und Einleitung 

10:15 ς 11:00 

Andreas Weiß, Verwaltungsbehörde 

ÅProgramminhalt 

ÅInterventionslogik 

(Programmindikatoren) 
11:00 ς 12:15 

Alois Zink,  

Kontrollstelle Niederösterreich 

  

Grundsätze der Förderfähigkeit der 

Kosten 

12:15 ς 13:15 MITTAGSPAUSE 



PROGRAMM NACHMITTAG 

13:15 ς 15:00 

Nicole Neumayr, Gemeinsames 

Sekretariat 

Elisabeth Kerndl, Gemeinsames 

Sekretariat 

Helena Holzmüller, Gemeinsames 

Sekretariat 

  

Å Publizitätsvorschriften 

Å Projektantrag im elektr. 

Monitoringsystem (eMS) 

Å Projektbudget im eMS  

Å Häufige Fehler im Projektantrag 

Å Aktuelle Einreichfrist und Zeitplan 

15:00 ς 15:30 Fragen und Antworten, Diskussion 



Einleitung 
Andreas Weiß, Verwaltungsbehörde 

INTERREG V-A AT-CZ 



Programmgebiet  

Österreich  

Mostviertel-Eisenwurzen 

Sankt Pölten 

Waldviertel 

Weinviertel  

Wiener Umland-Nordteil 

Wien 

Innviertel 

Linz-Wels 

Mühlviertel 

Steyr-Kirchdorf 

Tschechien 

JihoļeskĨ kraj 

Kraj Vysoļina  

Jihomoravský kraj 



Mittelzuweisung des Programms 

Prioritätsachse 
Finanzmittel in  

EUR 

Anteil an der Allokation 

des Programms 

1. 

Stärkung von Forschung, 

technologischer Entwicklung und 

Innovation 

12 482 301 
13 % 

  

2. Umwelt und Ressourcen 45 419 549 46 % 

3. Entwicklung von Humanressourcen 13 675 112 14 % 

4. 
Nachhaltige Netzwerke und 

institutionelle Kooperation 
20 369 075 21 % 

5. Technische Hilfe 5 868 896 6 % 

Gesamt 97 814 933 100 % 



Grundlegende Bedingungen I. 

VPrinzip des federführenden Begünstigten (Leadpartner) 

ÅGesamtverantwortung für die Durchführung des Projekts 
ÅMind. einen Projektpartner von der anderen Seite der Grenze 

 

VErfüllung von 3 Kriterien der Zusammenarbeit 

ÅZwingende Kriterien 
-Gemeinsame Planung des Projekts 

-Gemeinsame Durchführung des Projekts 

ÅMind. ein weiteres Kriterium: 
-Gemeinsames Personal 

-Gemeinsame Finanzierung 

 



Grundlegende Bedingungen II. 

 

VWirkung des Projekts 

ÅGrenzüberschreitende Wirkung im Programmgebiet (AT + CZ) 
 

VErfüllung von Indikatoren 

ÅOutputindikatoren (pro Investitionspriorität) 
ÅWirkungsindikatoren 



Förderfähige AntragstellerInnen 

 

Å Öffentliche Behörden und Einrichtungen in ihrer Trägerschaft 

Å Bildungseinrichtungen 

Å Universitäten und Hochschulen 

Å Öffentliche Forschungs- und Innovationseinrichtungen 

Å Nicht staatliche und nicht gewinnorientierte Einrichtungen 

Å Unternehmen (TZ 1/IP1b) 

Å Kammern und Verbände 



SO 1  

 

Prioritätsachse 1 ς Stärkung von Forschung, 
technologischer Entwicklung und Innovation 

 



Investitionspriorität 1a 

Investitionspriorität 1a: 

Ausbau der Infrastruktur im Bereich Forschung und Innovation 
(F&I) und der Kapazitäten für die Entwicklung von F&I-
Spitzenleistungen; Förderung von Kompetenzzentren, 
insbesondere solchen von europäischem Interesse 

 



IP 1a ς Spezifisches Ziel 

 

Spezifisches Ziel: 

Verbesserte und ausgeweitete F&I Kapazitäten 

 



Bezeichnung der 

Prioritätsachse 

Thematisches Ziel (TC)/ 

Investitionspriorität (IP) 
Aktivitäten  

Stärkung von 

Forschung, 

technologischer 

Entwicklung und 

Innovation 

TZ 1 / IP 1a 

 

ÅVorbereitende Studien und Planungsaktivitäten für Investitionen in F&I-

Infrastruktur 

ÅInvestitionen in neue, gemeinsam genutzte/geteilte F&I-Einrichtungen 

ÅUnterstützung konkreter gemeinsamer grenzüberschreitender F&I-

Aktivitäten (Projekte) 

IP 1a ς Aktivitäten 



IP 1a ς Wirkungsindikator 

 

Wirkungsindikator 

ID Indikator Messeinheit Ausgangsbasis Zielwert (2023) 

RI1 Forschungsquote % 2,7% 3,0% 

Die geplanten Maßnahmen sollen zu einer Erhöhung 
der F&I Ausgaben und damit zu einer Erhöhung der 
Forschungsquote beitragen. 

 



IP 1a ς Outputindikatoren 

 

Outputindikatoren / Ukazatele ǾȇǎǘǳǇǻ 

 
ID Indikator (Bezeichnung) Messeinheit Zielwert (2023) 

OP1 
Zahl von grenzübergreifenden Aktivitäten im Bereich F&I 

ό{ǘǳŘƛŜƴΣ {ǘǊŀǘŜƎƛŜŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎΧύ 
Mechanismen 5 

OP2 
Zahl von F&I Einrichtungen die in grenzübergreifenden 

Forschungsprojekten involviert sind 
Organisationen 15 



Investitionspriorität 1b 

 

Investitionspriorität 1b: 

Förderung von Investitionen der Unternehmen in F&I, Aufbau von 
Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen Forschungs- 
und Entwicklungszentren und dem Hochschulsektor ... 

 



IP 1b ς Spezifisches Ziel 

 

Spezifisches Ziel: 

Unterstützung von Unternehmen (speziell KMUs) bei 
der Mitwirkung und Integration ins Innovationssystem 

 



Bezeichnung der 

Prioritätsachse 

Thematisches Ziel (TC)/ 

Investitionspriorität (IP) 
Aktivitäten  

Stärkung von 

Forschung, 

technologischer 

Entwicklung und 

Innovation 

TZ 1 / IP 1b 

 

Ågemeinsame Forschungsprojekte und Know-how-Transfer zwischen 

Forschungsinstitutionen und Unternehmen 

Åsystemrelevante Maßnahmen zur Förderung der Integration der 

Unternehmen (hauptsächlich der KMUs) in das Innovationssystem ï 

Vermittlung von Informationen, Kontakten, Beratungen etc. 

IP 1b Aktivitäten 



IP 1b ς Wirkungsindikator 

 

Wirkungsindikator  

 

 
ID Indikator Messeinheit Ausgangsbasis Zielwert (2023) 

RI2 F&I Ausgaben im Unternehmenssektor % 1,8 % 2,2% 

Die geplanten Maßnahmen sollen zu einer Erhöhung 
der F&I Ausgaben und damit zu einer Erhöhung der 
Forschungsquote auf betrieblicher Ebene beitragen. 

 



IP 1b ς Outputindikator 

 

Outputindikatoren 

 
ID Indikator (Bezeichnung) Messeinheit Zielwert (2023) 

OP3 
Zahl von Dienstleistungen zur Unterstützung von Unternehmen bei 

der Einführung oder Verbesserung der innovativen Kapazitäten 
Dienstleistungen 8 

OP4 
Zahl von Unternehmen, die in grenzübergreifenden, transnationalen 

oder interregionalen Forschungsvorhaben teilnehmen  
Unternehmen 6 



SO 2 

 

Prioritätsachse 2 ς Umwelt und Ressourcen 



Investitionspriorität 6c 

 

Investitionspriorität 6c: 

Bewahrung, Schutz, Förderung und Entwicklung des 
Natur- und Kulturerbes 

 

 

 



Investitionspriorität 6c 

 

Spezifisches Ziel: 

Nachhaltige Inwertsetzung des regionalen kulturellen 
und natürlichen Erbes 

 



Investitionspriorität 6c 

 

Wirkungsindikator 

 

 ID Indikator Messeinheit Ausgangsbasis Zielwert (2023) 

RI3 Übernachtungen in der Region Anzahl 22,028 Mio. 31,5 Mio. 



Investitionspriorität 6c 

 

Outputindikatoren 

 ID Indikator (Bezeichnung) Messeinheit Zielwert (2023) 

OP 5 
Zahl von Kultur- und Naturerbe Einrichtungen/Standorten mit verbesserter 

Attraktivität 

Einrichtungen/Standort

e 
8 

OP 6 
Zahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten um ein gemeinsames 

Management des gemeinsamen Erbes zu gewährleisten 
Mechanismen 12 

OP 7 
Anzahl der neu errichteten/ verbesserten Einrichtungen der öffentlichen 

touristischen Infrastruktur 
Einrichtungen 5 

CO14 

  
Gesamtlänge der umgebauten und verbesserten Straßen * Km 10 

* In Zusammenhang mit einem Komplementärprojekt 



Investitionspriorität 6d 

 

Investitionspriorität 6d: 

Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt, 
des Bodens und Förderung von 
Ökosystemdienstleistungen,  einschließlich Natura 2000 
und grüne Infrastruktur 

 

 

 



Investitionspriorität 6d 

 

Spezifisches Ziel: 

Steigerung der ökologischen Stabilität und 
Verbesserung der Ökosystemdienstleistungen  



Investitionspriorität 6d 

 

Wirkungsindikator 

 

 ID Indikator Messeinheit Ausgangsbasis Zielwert (2023) 

RI4 

Anteil der Gewichtung Kategorien 4 und 5 bei der 

Messung der Qualität der Umwelt und der 

Ökosystemleistungen  

% 38,4% 45% 



Investitionspriorität 6d 

Wirkungsindikator: Anteil der Gewichtung der Kategorien 4 und 5 

Åauf Basis einer von der Verwaltungsbehörde und den 
Programmpartnern im Februar 2015 durchgeführten 
Umfrage  

ÅBeitrag zur höheren Qualität der Maßnahmen in den 
Bereichen Klimawandelanpassung, Abschwächung des 
Klimawandels, Natur- und Landschaftsschutz, Erhaltung 
der Biodiversität, Bewirtschaftung der Schutzgebiete, 
Naturkatastrophenschutz (Hochwasserschutz) 



Investitionspriorität 6d 

 

Outputindikatoren 

 
ID Indikator (Bezeichnung) Messeinheit Zielwert (2023) 

OP8 Anzahl der realisierten Projekte der grünen Infrastruktur Projekte 4 

OP9 
Anzahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten im Bereich des 

Natur-, Landschaft- und biologischen Artenmanagement 
Mechanismen 10 



Investitionspriorität 6f 

 

Investitionspriorität 6f: 

Förderung von innovativen Technologien zur Verbesserung des 
Umweltschutzes und der Ressourceneffizienz im Abfallsektor, 
dem Wassersektor und Bodens sowie die Verringerung der 
Luftverschmutzung 

 
 



Investitionspriorität 6f 

 

Spezifisches Ziel: 

Förderung der Nutzung des Öko-Innovationspotenzials 
der Region  

 



Investitionspriorität 6f 

 

Wirkungsindikator 

 

 
ID Indikator Messeinheit Ausgangsbasis Zielwert (2023) 

RI5 

Anteil der Gewichtung Kategorien 4 und 5 bei der 

Messung des Grades der Öko-Innovation-

Aktivitäten 

% 62,4% 75% 



Investitionspriorität 6f 

Öko-Innovation 
Åjede Form der Innovation, die eine deutliche Verbesserung 

des Umweltschutzes bewirkt oder zum Ziel hat 

Åumfasst neue Produktionsprozesse, neue Produkte oder 
Dienstleistungen sowie neue Management- und 
Geschäftsmethoden, die sich dazu eignen, während der 
Dauer ihrer Anwendung oder Nutzung Gefahren für die 
Umwelt, Umweltschädigungen oder andere negative 
Auswirkungen auf die Ressourcennutzung zu vermeiden oder 
erheblich zu reduzieren 



Investitionspriorität 6f 

 

Outputindikatoren 

 
ID Indikator (Bezeichnung) Messeinheit Zielwert (2023) 

OP 10 
Anzahl der Öko-Innovationen, welche in der grenzüberschreitenden 

Region eingeführt wurden 
Öko-Innovationen 3 

OP 11 
Anzahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten/Mechanismen im 

Bereich der Öko-Innovationen 
Mechanismen 3 



SO 3 

 

Prioritätsachse 3 ς Entwicklung von Humanressourcen 

 

 

 

 



Investitionspriorität 10a 

 

Investitionspriorität 10a: 

Investitionen in Bildung, Ausbildung, und Berufsbildung 
für Kompetenzen und lebenslanges Lernen, 
Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer Programme 
für die allgemeine und berufliche Bildung und die 
Berufsausbildung 



Investment priority 10a 

 

Spezifisches Ziel: 

Erweiterung des gemeinsamen Angebots an Bildungs- 
und Qualifizierungsmaßnahmen um das Potential der 
Humanressourcen in grenzüberschreitenden Regionen 
zu nutzen  

 



Investitionspriorität 10a 

 

Wirkungsindikator 

 

 
ID Indikator Messeinheit Ausgangsbasis Zielwert (2023) 

RI6 
Gemeinsame Bildungsmaßnahmen und 

Qualifizierungsangebote 
Anzahl 75 100 



Investitionspriorität 10a 

 

Outputindikatoren 

 ID Indikator (Bezeichnung) Messeinheit 
Zielwert 

(2023) 

CO46 

  

Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und Weiterbildungsprogrammen 

zur grenzüberschreitenden Förderung von Jugendbeschäftigung, 

Bildungsangeboten und Berufs- und Hochschulbildung 

Personen 700 

OP12 
Anzahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten, welche gemeinsames Training 

und Bildung fördern 
Mechanismen 6 



SO 4 

 

Prioritätsachse 4 ς Nachhaltige Netzwerke und 
institutionelle Kooperation 

 

 

 



Investitionspriorität 11a 

 

Investitionspriorität 11a: 

Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von 
öffentlichen Behörden und Interessenträgern und der 
effizienten öffentlichen Verwaltung 



Investitionspriorität 11a 

 

Spezifisches Ziel: 

Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
von Gemeinschaften und Institutionen in gemeinsamen 
Regionen  

 



Investitionspriorität 11a 

 

 

Wirkungsindikator 

 

 
ID Indikator Messeinheit Ausgangsbasis Zielwert (2023) 

RI6 

Anteil der Gewichtung Kategorie 4 

(überdurchschnittlich) und 5 (intensiv) bei der 

Messung des Grades der Zusammenarbeit/ 

Integration 

% 22% 30% Kategorie 4+5 



Investitionspriorität 11a 

 

Wirkungsindikator: 

ÅMessung des Grades der Zusammenarbeit, 
Integration, Harmonisierung und des Zusammenhalts 
in der lokalen/regionalen Verwaltung 

ÅUmfrage im November 2014 (678 
Personen/Institutionen) 



Investitionspriorität 11a 

 

Outputindikatoren 

 
ID Indikator Messeinheit Zielwert (2023) 

OP13 
(Projekt)Partner, die sowohl formal als auch inhaltlich in die 

grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden sind 
Partner 320 



Aktuelle Ausschöpfung 

GENEMIGTE EFRE-aL¢¢9[ κ {/I±#[9b; twh{¢y95Y¸ 9Cww 

 IP  

 EFRE-Mittel 
genehmigt (bisher) 

/ schválené 
ǇǊƻǎǘǌŜŘƪȅ 9Cww 

(doposud)  

 Ausschöpfung 
bisher /  

őŜǊǇłƴƝ ŘƻǇƻǎǳŘ 
%  

 5. BA - genehmigte 
EFRE-Mittel /  

5. MV - schválené 
ǇǊƻǎǘǌŜŘƪȅ 9Cww    

 EFRE-Mittel 
bisher + 5. BA / 
ǇǊƻǎǘǌŜŘƪȅ 9Cww 
doposud + 5. MV  

 Ausschöpfung 
aktuell / aktuální 
őŜǊǇłƴƝ ҈  

 EFRE-
Programmmittel / 
ǇǊƻǎǘǌŜŘƪȅ 9Cww Ȋ 

programu  

 Übrig gebliebene 
EFRE-Mittel / 

ȊōȇǾŀƧƝŎƝ ǇǊƻǎǘǌŜŘƪȅ 
EFRR  

1a ϵ 7.316.666,37 99%  ϵ                          -    ϵ 7.316.666,37 99%  ϵ      7.419.201,00   ϵ           102.534,63  

1b ϵ 560.502,77 11%  ϵ           555.155,17  ϵ 1.115.657,94 22%  ϵ      5.063.100,00   ϵ        3.947.442,06  

6c ϵ 4.967.410,78 15%  ϵ        4.167.182,67  ϵ 9.134.593,45 28%  ϵ    32.586.081,00   ϵ      23.451.487,55  

6d ϵ 6.277.856,42 84%  ϵ        2.586.665,35  ϵ 8.864.521,77 119%  ϵ      7.475.234,00  -ϵ        1.389.287,77  

6f ϵ 849.754,20 16%  ϵ                          -    ϵ 849.754,20 16%  ϵ      5.358.234,00   ϵ        4.508.479,80  

10a ϵ 6.078.976,41 44%  ϵ                          -    ϵ 6.078.976,41 44%  ϵ    13.675.112,00   ϵ        7.596.135,59  

11 ϵ 7.445.823,89 37%  ϵ           369.448,53  ϵ 7.815.272,42 38%  ϵ    20.369.075,00   ϵ      12.553.802,58  

TA ϵ 4.647.047,83 79%  ϵ                          -    ϵ 4.647.047,83 79%  ϵ      5.868.896,00   ϵ        1.221.848,17  

TOTAL ϵ 38.144.038,67 39%  ϵ        7.678.451,72  ϵ 45.822.490,39 47%  ϵ    97.814.933,00   ϵ      51.992.442,61  



          

         Project 

Programme  

Result Indicator RI 

Output 
Indicator OI 

Activities  
Detail 
Output 

Specific Objectives   

Output 
Indicator OI 

Output 
Indicator OI 

Activities  
Detail 
Output 

Activities  
Detail 
Output 

work 
package 

core output 

Activities  
Detail 
Output 

Activities  
Detail 
Output 

Activities  
Detail 
Output 

work 
package 

core output 

Activities  
Detail 
Output 

Activities  
Detail 
Output 

Activities  
Detail 
Output 

work 
package 

core output 

Interventionslogik 
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Grundsätze der Förderfähigkeit der Kosten 
Alois Zink, Kontrollstelle Niederösterreich 

INTERREG V-A AT-CZ 



Gemeinsame Förderfähigkeitsregeln 

Gemeinsame Förderfähigkeitsregeln des 
Programms INTERREG V-A Österreich ς 

Tschechische Republik zum Download unter: 

 
https:// www.at-cz.eu/at/downloads/programmdokumente 

 

 

 

https://www.at-cz.eu/at/downloads/programmdokumente
https://www.at-cz.eu/at/downloads/programmdokumente
https://www.at-cz.eu/at/downloads/programmdokumente
https://www.at-cz.eu/at/downloads/programmdokumente


Förderfähigkeitsregeln: Rechtsrahmen 

Basierend auf folgenden zwei Verordnungen:  

Å Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/ 2012 des Europäischen 

Parlamentes und des Rates über die Haushaltsordnung für den 

Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates;  

Å Delegierte Verordnung Nr. 1268/2012 der Kommission über die 

Anwendungsbestimmungen für die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 

966/ 2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union.  



Förderfähigkeitsregeln: Rechtsrahmen 

Allgemeinen Bestimmungen hinsichtlich  

der Förderfähigkeit von Ausgaben: 

ÅVerordnung Nr. 1303/2013 

ÅVerordnung Nr. 1301/2013 

ÅVerordnung Nr. 1299/2013 

ÅDelegierte Verordnung der Kommission Nr. 481/2014 

ÅDelegierte Verordnung der Kommission Nr. 480/2014 

ÅVerordnung Nr. 651/2014 

ÅVerordnung Nr. 1407/2013 
 
 

 

 



Förderfähigkeitsregeln: Rechtsrahmen 

Hierarchie der Bestimmungen: 
 

1. EU-Bestimmungen  

2. Programmregeln (Gemeinsame 
Förderfähigkeitsregeln) 

3. Nationales Recht: kommt nur in jenen Fällen zur 
Anwendung, die nicht durch die oben erwähnten 
EU-Bestimmungen bzw. Programmregeln geregelt 
werden konnten. 

 
 

 

 



Förderfähigkeitsregeln:  
Allgemeine Bestimmungen 

Allgemeine Bestimmungen der Förderfähigkeit von 
Ausgaben 
ÅEFRE-Fördervertrag 
ÅVom Begleitausschuss im Vorhinein genehmigte Ausgaben 
ÅGrundlegend für die Zielerreichung des Projekts, 

Sicherstellung der Zusätzlichkeit 
ÅWirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und Effektivität 
ÅEntstandene und erstattete Kosten  
ÅGesondertes Abrechnungssystem 
ÅFörderfähigkeit wird von der Kontrollstelle geprüft 

(Zertifizierung) 
 
 

 

 



Förderfähigkeitsregeln: Projektfinanzierung 

Projektfinanzierung 
 

ÅMit öffentlichen und privaten Finanzmitteln 

ÅVerbot der Überfinanzierung des Projekts  

ÅVerbot der Doppelfinanzierung 
 
 

 

 



Förderfähigkeitsregeln: Dokumentation von Ausgaben 

Dokumentation von Ausgaben 
 

ÅRechnungsmerkmale ς mindestens 2 von 3: 

-Name des Programms  

-Projektnummer 

-Projektakronym 

ÅNationale Vorschriften 

ÅElektronische Rechnungen 
 

 
 

 

 



Förderfähigkeitsregeln: Zeitliche Förderfähigkeit 

Zeitliche Förderfähigkeit 
 

ÅKosten sind ab dem Datum des Projektbeginns 
(laut EFRE-Vertrag) förderfähig ς nicht vor 
Einreichung des Antrags 

 

ÅEnde der Projektumsetzung spätestens: 
31.12.2022 
 

 
 

 

 



Förderfähigkeitsregeln: Vorbereitungskosten 

Ausgaben für die Projektvorbereitung 
 

ÅEinmalige Pauschale: 5.000 EUR Gesamtausgaben 
pro Projekt (= 4.250 EUR EFRE-Anteil) 

 

ÅVoraussetzung: persönliche Beratung aller 
Projektpartner bei ihrer jeweiligen Regionalen 
Koordinierungsstelle 

 
 

 

 



Förderfähigkeitsregeln:  
Ausgaben außerhalb des Programmgebiets 

Ausgaben außerhalb des Programmgebiets 
 

ÅUnter der Voraussetzung, dass sie dem 
Programmgebiet zugute kommen und zur 
erfolgreichen Erfüllung der Programmziele 
beitragen 

 

ÅIm Projektantrag angeführt und vom 
Begleitausschuss genehmigt 

 
 

 

 



Förderfähigkeitsregeln:  
Nicht förderfähige Ausgaben 

Nicht förderfähige Ausgaben 
ÅBußgelder, Geldstrafen und Prozesskosten  

ÅFinanzierungsleasing;  

ÅErwerb von unbebauten oder bebauten Grundstücken, sofern 
dieser Betrag über 10 % der förderfähigen Gesamtausgaben 
des entsprechenden Projektes liegt  

ÅKosten für Geschenke, ausgenommen Geschenke im Wert von 
weniger als 20 EUR netto, die im Zusammenhang mit Werbung, 
Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit oder Information stehen  

ÅKosten im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen 
 

 

 



Förderfähigkeitsregeln:  
Nicht förderfähige Ausgaben 

Nicht förderfähige Ausgaben 
ÅSollzinsen 
ÅErstattungsfähige MwSt. mit Ausnahme von Fällen, in denen die 

MwSt. gemäß nationaler Mehrwertsteuervorschriften nicht 
erstattungsfähig ist 
ÅGebühren für nationale Finanztransaktionskosten 
ÅAusgaben für alkoholische Getränke 
ÅTrinkgelder 
ÅFinanzielle Leistungen zwischen den Projektpartnern einschl. 

strategischer Partner aus demselben Projekt für im Rahmen des 
Projektes durchgeführte Leistungen und Arbeiten 
 

 



Förderfähigkeitsregeln:  
Nicht förderfähige Ausgaben 

Nicht förderfähige Ausgaben 
ÅNicht geltend gemachte Skonti, Rabatte oder Gutschriften 
ÅKosten der Verpflegung im Rahmen von grenzübergreifenden 

Treffen der Projektpartner, die 15 EUR netto pro Teilnehmer und 
Tag überschreiten 
ÅSachleistungen (zum Beispiel unbezahlte freiwillige Arbeit) 
ÅAnschaffung und Abschreibungen von PKW 
ÅKosten für die Anschaffung gebrauchter Ausrüstung 
ÅGehalt von Vorstandsmitgliedern bzw. Personen in leitenden 

Funktionen, welches aus der Tätigkeitsausübung als 
statutarisches Organ bzw. aus der Leitungsfunktion hervorgeht 
 

 



Förderfähigkeitsregeln: Einnahmen 

Einnahmen 
 

ÅWährend der Umsetzung und nach 
Projektabschluss  

ÅNettoeinnahmen 
(=  Differenz zwischen den Einnahmen und 
Betriebskosten) 

ÅKapitel 3 der Gemeinsamen Förderfähigkeitsregeln 
 

 



Förderfähigkeitsregeln: 
Ausgabenkategorien 

Ausgabenkategorien 
 

1) Personalkosten 
2) Büro und Verwaltungsausgaben 
3) Reise- und Unterbringungskosten 
4) Kosten für externe Expertise und 

Dienstleistungen 
5) Ausrüstungskosten 
6) Ankauf von Immobilien und Bauarbeiten 
 



Förderfähigkeitsregeln:  
Personalkosten 

Personalkosten 
 

ÅAuf Basis tatsächlicher Kosten 
ÅVollzeit im Projekt,  
ÅTeilzeit mit fester Stundenzahl pro Monat, 
ÅTeilzeit mit flexibler Stundenzahl pro Monat,  
Åauf Stundenbasis 
 

ÅAls Pauschalsatz (max. 20 % der direkten Kosten) 

 



Förderfähigkeitsregeln:  
Personalkosten 

Personalkosten 
 

Å Entscheidung für eine der beiden Formen bereits im 
Projektantrag ς für die gesamte Projektlaufzeit nicht 
abänderbar 

 
Å Kapitel 4 der Gemeinsamen Förderfähigkeitsregeln 

 

 



Förderfähigkeitsregeln:  
Büro- und Verwaltungsausgaben 

Büro- und Verwaltungsausgaben 
 

Åfür die Projektdurchführung notwendigen Betriebs- 
und Verwaltungskosten, z.B.: 
ÅBüromiete  
ÅNebenkosten (Strom, Heizung, Wasser) 
ÅBüromaterial  
ÅKommunikation (Telefon, Internet, Visitenkarten) 

 

Åauf Grundlage eines Pauschalsatzes von 15 % der 
förderfähigen direkten Personalkosten erstattet 
 
 

 



Förderfähigkeitsregeln:  
Reise- und Unterbringungskosten 

Reise- und Unterbringungskosten 
 

Åauf folgende Posten beschränkt: 
ÅReisekosten 

ÅKosten von Mahlzeiten 

ÅUnterbringungskosten 

ÅTagegelder  
 

Åauf Basis der tatsächlichen Kosten erstattet 
 
 
 

 



Förderfähigkeitsregeln: Kosten für externe 
Expertise und Dienstleistungen 

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen 
auf folgende Positionen beschränkt 1/4: 

ÅStudien oder Erhebungen (z. B. Bewertungen, 
Strategien, Konzeptpapiere, Planungskonzepte, 
Handbücher);  
ÅSchulungen und berufliche Weiterbildung;  
ÅÜbersetzungen; 

ÅEntwicklung, Änderungen und Aktualisierungen von 
IT-Systemen und Websites; 

 
 
 

 



Förderfähigkeitsregeln: Kosten für externe 
Expertise und Dienstleistungen 

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen 2/4: 
 

ÅUnterstützung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit 
oder Information im Zusammenhang mit einem Projekt 
oder Kooperationsprogramm;  

ÅFinanzbuchhaltung; 

ÅDienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation 
und Durchführung von Veranstaltungen oder Sitzungen 
(einschließlich Miete, Catering und Dolmetscherdienste);  

ÅTeilnahme an Veranstaltungen (z. B. Teilnahmegebühren);  
 

 
 

 



Förderfähigkeitsregeln: Kosten für externe 
Expertise und Dienstleistungen 

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen 3/4: 

ÅRechtsberatung und Notariatsleistungen, technische und 
finanzielle Expertise, sonstige Beratungs- und 
Prüfungsdienstleistungen;  

ÅRechte am geistigen Eigentum;  

ÅÜberprüfungen gemäß Artikel 125 Absatz 4 Buchstabe a 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Artikel 23 Absatz 
4 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013;   

Å Bescheinigungs- und Prüfkosten auf Programmebene 



Förderfähigkeitsregeln: Kosten für externe 
Expertise und Dienstleistungen 

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen 4/4: 
 

ÅÜbernahme einer Bürgschaft durch eine Bank;  

ÅReise- und Unterbringungskosten von externen 
Sachverständigen, Referenten, Vorsitzenden von 
Sitzungen und Dienstleistern;  

Åsonstige im Rahmen des Projekts erforderliche 
Expertise und Dienstleistungen. 

 
 

 



Förderfähigkeitsregeln: Ausrüstungskosten 

Ausrüstungskosten 
auf Grundlage der tatsächlichen Kosten erstattet, z.B.: 
 

ÅBüroausrüstung 

ÅIT-Hard- und Software  

ÅMobiliar und Ausstattung  

ÅLaborausrüstung 



Förderfähigkeitsregeln:  
Ankauf von Immobilien und Bauarbeiten 

Ankauf von Immobilien und Bauarbeiten 
auf Grundlage der tatsächlichen Kosten erstattet: 
ÅKosten für Neu-, Aus- und Umbau bzw. Erweiterung 
von Gebäuden und Außenanlagen, Verkehrswegen 
(z.B. Straßen, Radwege) sowie Baunebenkosten  
Åder Immobilienwert von einem unabhängigen 
qualifizierten Sachverständigen bescheinigt 
ÅAnkauf von Grundstücken: max. 10 % der gesamten 
förderfähigen Projektkosten 

 
 



Publizitätsvorschriften 
Nicole Neumayr, Gemeinsames Sekretariat 

INTERREG V-A AT-CZ 



Publizität  

Als Projektträger verpflichtet: 

Öffentlichkeit über Kofinanzierung aus Mitteln der 

EU/EFRE-Mitteln  zu informieren.  

 
 

 

Ausgaben für Publizitätsmaßnahmen können 
rückerstattet werden,  
wenn sie im Projektbudget berücksichtigt wurden!  
 



Publizität 

Projektpublizität ς richtig umgesetzt  

Programmlogo  
 

Für alle Informations- und Kommunikationsmaßnahmen  

muss das Programmlogo in Farbe verwendet werden.  
 
 

 

 Download auf www.at-cz.eu 



Publizität 

GRAYSCALE-VARIANTE 
--- 

SCHWARZ-WEISSE VARIANTE 
--- 

Nur in Ausnahmefällen 
mit Begründung zu 

verwenden. 



Publizität 

Bei kleineren 
Werbegegenständen 

 



Publizität 

 

ÅAlle TeilnehmerInnen von Projektveranstaltungen 
müssen über die Finanzierung aus dem Programm 
INTERREG V-A AT-CZ informiert  werden.  

 

ÅAlle Informationsgegenstände (z.B.: 

Broschüren, Präsentationsfolien, Plakate, 
Giveaways, Teilnahmebestätigungen) müssen das 
Programmlogo aufweisen.  

 



Publizität 
  

 

Publizität muss in folgenden Bereichen gegeben sein 

 

ÅProjektoutputs (z.B.: Publikation, Veranstaltung, Anschaffung) 

Å Träger der Publizität (z.B.: Einladung, Schilder, Poster) 

ÅWerbemittel (z.B.: Schreibutensilien, Taschen) 



Publizität  


